Sicherheitsdatenblatt
v gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Selvol Ultalux AD

Nummer der Fassung: 3.0 Uberarbeitet am: 01.10.2025
Ersetzt Fassung vom: 03.03.2023 (2) Erste Fassung: 06.08.2013

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Bezeichnung des Stoffs Essigsaureethenylester, Polymer mit N-Ethenyl-
formamid, hydrolysiert, aminhaltig

Handelsname Selvol Ultalux AD
Registrierungsnummer (REACH) Der Stoff ist von der Registrierungspflicht ausge-
nommen.
(Polymer)
CAS-Nummer 163879-68-3
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,

von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen Korperpflegeprodukt

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Sekisui Specialty Chemicals Europe S.L. Telefon: ++34 9775 49899
Carretera Nacional 340 Km. 1157 Telefax: ++34 9775 44982
43080 Tarragona
Spanien
E-Mail (sachkundige Person) MSDS@sekisui-sc.com

1.4 Notrufnummer
Notfallinformationen ++1 703 527 3887

Wie oben angegeben oder néchstgelegene Giftinformationszentrale.

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

21 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Einstufung

Ab- Gefahrenklasse Kategorie Gefahrenklasse Gefahrenhin-
schnitt und -kategorie weis

3.11 akute Toxizitat (inhalativ) 4 Acute Tox. 4 H332

33 schwere Augenschadigung/Augenreizung 2 Eye Irrit. 2 H319

Voller Wortlaut der Abkirzungen in ABSCHNITT 16
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2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Signalwort

Piktogramme

GHS07

Gefahrenhinweise

H319
H332

Sicherheitshinweise

Achtung

Verursacht schwere Augenreizung.
Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen.
Weiter spulen.

P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzu-
ziehen.

Zusatzliche Kennzeichnungsvorschriften siehe Abschnitt 15 des Sicherheitsdatenblatts

23 Sonstige Gefahren

Staubexplosionsgefahr.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Nach den Ergebnissen seiner Bewertung ist dieser Stoff weder ein PBT- noch ein vPvB-Stoff.

Endokrinschadliche Eigenschaften

Nicht gelistet.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe

Stoffname

Identifikatoren

CAS-Nr.

Reinheit

Essigsaureethenylester, Polymer mit N-Ethenyl-
formamid, hydrolysiert, aminhaltig

163879-68-3

>86,1 %

Deutschland: de
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Verunreinigungen und Zusatzstoffe

Stoffname Identifikator
Methanol CAS-Nr. 0,3-<1
67-56-1
EG-Nr.
200-659-6

Konzentrationsgrenze, M-Faktor, ATE

Spezifische Konzentrationsgrenzen M-Faktoren Expositionsweg

1,22 M9/\/4h inhalativ:
Staub/Nebel

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1

4.2

4.3

Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen

Allgemeine Anmerkungen

Selbstschutz des Ersthelfers.

Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.

Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen.

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen.

Nach Inhalation

Die Person an die frische Luft bringen und flir ungehinderte Atmung sorgen.
Mund-zu-Mund-Beatmung vermeiden. Alternative Beatmungsmethoden anwenden, vorzugsweise
Sauerstoff- oder Druckluft-Beatmungsgerate.

Bei unregelmafiger Atmung oder Atemstillstand sofort arztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-
MalBnahmen einleiten.

Nach Kontakt mit der Haut
Mit viel Wasser und Seife waschen.
Nach Beriihrung mit den Augen

Bei Bertihrung mit den Augen sofort grindlich mit Wasser abspuilen und Arzt konsultieren.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspulen.

Nach Aufnahme durch Verschlucken

Mund ausspulen. Kein Erbrechen herbeifthren.
Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Hinweise fir den Arzt
Keine.
Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine Information verfiigbar.

Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
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Keine.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1

5.2

5.3

Léschmittel

Geeignete Léschmittel
Wasser, Schaum, alkoholbestandiger Schaum, Feuerldschpulver
Ungeeignete Léschmittel

Wasser im Vollstrahl

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brennbar.
Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Abschnitt 10.
Gefahr der Staubexplosion.

Gefdhrliche Verbrennungsprodukte

Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO,), Pyrolyseprodukte, toxisch

Hinweise fur die Brandbekampfung

Behalter mit Sprihwasser kihlen.

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

LéschmalBnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Loschwasser nicht in Kanale und Gewasser gelangen lassen.

Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln.

Brandbekampfung mit Ublichen VorsichtsmaRnahmen aus angemessener Entfernung.

Besondere Schutzausristung bei der Brandbekampfung

Umluftunabhangiges Atemschutzgerat (autonomes Atemgerat, EN 133)

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1

6.2

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausristungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren

Nicht fir Notfalle geschultes Personal

Personen in Sicherheit bringen.

Den betroffenen Bereich beluften.

Staub nicht einatmen.

Vermeiden von Staubentwicklung.

Alle Zandquellen entfernen, wenn gefahrlos méglich.

Verwendung geeigneter Schutzausristungen (einschlieBlich der in Abschnitt 8 des Sicherheitsdaten-
blatts genannten persdnlichen Schutzausristung) zur Verhinderung der Kontamination von Haut, Au-
gen und personlicher Kleidung.

Einsatzkrafte

Bei Einwirkungen von Dampfen, Stauben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgerat zu tragen.

UmweltschutzmafRnahmen

Staub mit Wasserspruhstrahl niederschlagen.
Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern.
Verunreinigtes Waschwasser zurtickhalten und entsorgen.

Deutschland: de Seite: 4/ 20



Selvol Ultalux AD

Nummer der Fassung: 3.0 Uberarbeitet am: 01.10.2025

6.3

6.4

Falls der Stoff in offenes Gewasser oder Kanalisation gelangt, zustandige Behdrde benachrichtigen.

Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung

Hinweise wie verschiittete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden kénnen

Abdecken der Kanalisationen.
Mechanisch aufnehmen.

Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschitten erfolgen kann

Mechanisch aufnehmen.
Verschuttete Mengen aufnehmen.

Weitere Angaben betreffend Verschiitten und Freisetzung

In geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen.
Den betroffenen Bereich beluften.

Verweis auf andere Abschnitte

Gefahrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.
Personliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8.
Unvertragliche Materialien: siehe Abschnitt 10.
Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

71

SchutzmaRBnahmen zur sicheren Handhabung

MaRBnahmen zur Verhinderung von Brénden sowie von Aerosol- und Staubbildung

Verwendung einer ortlichen und generellen Liftung.

Von Zundquellen fernhalten - Nicht rauchen.

MalRinahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.

Beseitigung von Staubablagerungen.

Zum Aufsaugen von brennbaren Stauben dirfen ausschlieBlich Staubsauger in ziindquellenfreier Bau-
weise verwendet werden.

Explosionsgeschutzte elektrische Gerate/Luftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen verwenden.

Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.

Spezifische Hinweise/Angaben

Schichten, Ablagerungen und Anhaufungen von brennbarem Staub sind wie jede andere Ursache, die
zur Bildung einer gefahrlichen explosionsfahigen Atmosphare fihren kann, zu berlcksichtigen.
Gefahr der Staubexplosion.

Handhabung von unvertréglichen Stoffen und Gemischen

Nicht mischen mit Oxidationsmittel

MaRRnahmen zum Schutz der Umwelt

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behalter der Problemabfallent-
sorgung zufihren.

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen.
Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird empfohlen.
Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrui-
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7.2

7.3

stung ablegen.

Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
Nach Gebrauch Hande grundlich waschen.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Explosionsfahige Atmosphéaren

Beseitigung von Staubablagerungen.
Zum Aufsaugen von brennbaren Stauben dirfen ausschlief3lich Staubsauger in zindquellenfreier Bau-
weise verwendet werden.

Durch Entziuindbarkeit bedingte Gefahren

Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zindquellenarten fernhal-
ten. Nicht rauchen.

Malinahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.

Behalter und zu beflllende Anlage erden.

Unvertréagliche Stoffe oder Gemische

Unvertragliche Materialien: siehe Abschnitt 10.

Gegen duBlere Einwirkungen schiitzen, wie

Hitze, Frost

Beachtung von sonstigen Informationen

Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Anforderungen an die Bellftung

Bewahren Sie Gefahrstoffe, die gesundheitsgefahrliche Dampfe abgeben mdglichst an dauerabge-
saugten Orten auf.
Sicherstellen einer ausreichenden Beliftung.

Spezielle Anforderungen an Lagerrdume oder -behalter

Behalter dicht geschlossen an einem gut gelifteten Ort aufbewahren.
Kahl halten.

Geeignete Verpackung

Nur im Originalbehalter aufbewahren.

Spezifische Endanwendungen

Keine Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1

Zu tberwachende Parameter

Grenzwerte fir die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)

Land Arbeitsstoff CAS-Nr. Iden- SMW SMW KZW KZW

tifika- [ppm] [mg/m?] [ppm] [mg/m?]

tor
DE Methanol 67-56-1 MAK 100 130 200 260 H DFG
DE Methanol 67-56-1 AGW 100 130 200 260 H, Y TRGS 900
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Grenzwerte fiir die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)

Arbeitsstoff CAS-Nr. Iden- SMw SMwW Kzw Kzw Hin- Quelle
tifika- [ppm] [mg/m3] [ppm] [mg/m3] weis
tor
EU Methanol 67-56-1 | IOELV 200 260 - - H 2006/15/E
G

Hinweis

H hautresorptiv

KZW Kurzzeitwert (Grenzwert fUr Kurzzeitexposition): Grenzwert der nicht Uberschritten werden soll, auf eine Dau-

er von 15 Minuten bezogen (soweit nicht anders angegeben)

SMW Schichtmittelwert (Grenzwert fur Langzeitexposition): Zeitlich gewichteter Mittelwert, gemessen oder berech-
net flr einen Bezugszeitraum von acht Stunden (soweit nicht anders angegeben)

Y ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen
Grenzwertes (BGW) nicht befiirchtet zu werden

Biologische Grenzwerte

Land Arbeitsstoff Parameter Hin- Identifi- Wert Material Quelle
weis kator
DE Methanol Methanol - BAT 15 mg/l Urin DFG
DE Methanol Methanol - BLV 15 mg/I Urin TRGS 903

Fiir die menschliche Gesundheit maf3gebliche Werte

Relevante DNEL von Bestandteilen

Stoffname CAS-Nr. End- Schwel-  Schutzziel, Ex- Verwendungin Expositionsdau-
punkt lenwert positionsweg er
Methanol 67-56-1 DNEL 130 Mensch, inhala- | Arbeitnehmer (In- | chronisch - syste-
mg/m3 tiv dustrie) mische Wirkun-
gen
Methanol 67-56-1 DNEL 130 Mensch, inhala- | Arbeitnehmer (In- | chronisch - lokale
mg/m3 tiv dustrie) Wirkungen
Methanol 67-56-1 DNEL 20 mg/kg | Mensch, dermal | Arbeitnehmer (In- | chronisch - syste-
KG/Tag dustrie) mische Wirkun-
gen
8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Verwendung einer ortlichen und generellen Liftung.

Individuelle SchutzmaBnahmen (personliche Schutzausriistung)

Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. (EN 166)
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Handschutz

Schutzhandschuhe

Material Materialstarke Durchbruchszeit des Handschuh-

materials

IIR: Butylkautschuk, Isobuten-Iso- keine Informationen verfligbar keine Informationen verfugbar
pren-Kautschuk

NR: Naturkautschuk, Latex keine Informationen verfligbar keine Informationen verfuigbar

Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Geeignet ist ein nach EN 374 geprufter Chemikalienschutzhandschuh.

Vor Gebrauch auf Dichtheit/Undurchlassigkeit Uberprufen.

Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fir spezielle
Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.

Kérperschutz

Schutzkleidung gegen feste Partikel.
(EN 13832, EN 340, EN 13034, EN 14605).

Atemschutz

Bei unzureichender Beltftung Atemschutz tragen.
Partikelfiltergerat (DIN EN 143).

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden.
Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aggregatzustand fest
Farbe weildlich
Geruch charakteristisch
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt 230-240°C

Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich nicht bestimmt

Entziindbarkeit dieses Material ist brennbar, aber nicht leicht ent-
zundbar

Untere und obere Explosionsgrenze nicht anwendbar
(fest)

Flammpunkt nicht anwendbar

Ziundtemperatur nicht anwendbar
(fest)

Zersetzungstemperatur nicht relevant
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9.2

pH-Wert

Viskositat

Loslichkeit(en)

Wasserloslichkeit

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-
Wert)

Dampfdruck

Dichte und/oder relative Dichte
Dichte

Relative Dampfdichte

Schittdichte

Partikeleigenschaften

Sonstige Angaben

Angaben uber physikalische Gefahrenklassen

Sonstige sicherheitstechnische KenngréRen

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Reaktivitat

Keine Informationen verfugbar.

Chemische Stabilitat

4,5-6,5 (in wassriger Losung: 40 9/;, 20 °C)

nicht relevant
(fest)

|16slich in heilRem Wasser

nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt
nicht relevant (fest)

610-670 K9/

es liegen keine Daten vor

Gefahrenklassen gemaf3 GHS (physikalische Ge-
fahren):
nicht relevant

es liegen keine zusatzlichen Angaben vor

Das Material ist unter normalen Umgebungsbedingungen und unter den bei Lagerung und Handha-
bung zu erwartenden Temperatur- und Druckbedingungen stabil.

Siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen".

Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Gefahr der Staubexplosion.

Zu vermeidende Bedingungen

Von Hitze, heilen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhal-

ten. Nicht rauchen.

Malinahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.

Vermeiden von Staubentwicklung.

Unvertrégliche Materialien

Oxidationsmittel
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10.6  Gefdhrliche Zersetzungsprodukte

Vernunftigerweise zu erwartende, gefahrliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung,
Verschutten und Erwarmung entstehen, sind nicht bekannt.
Gefahrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

1.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Soweit nichts anderes angegeben ist, basiert die Einstufung auf:

Tierstudien; Befunde aus anderen verfligbaren Toxizitatsprufungen; Beurteilung durch Experten (Er-
mittlung der Beweiskraft).

Einstufung gemaR GHS (1272/2008/EG, CLP)
Akute Toxizitat
Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

Akute Toxizitat von Bestandteilen

Schatzwert akuter Toxizitdt (ATE) von Bestandteilen

Stoffname CAS-Nr. Expositionsweg ATE
Methanol 67-56-1 oral 100 M9/yg
Methanol 67-56-1 dermal 300 MYyq
Methanol 67-56-1 inhalativ: Dampf 3M9/\/4h

Akute Toxizitat von Bestandteilen

Stoffname CAS-Nr. Exposi- End- Wert Spezies Methode Quelle
tions- punkt
weg
Methanol 67-56-1 oral LD50 1.187-2. Ratte - ECHA
769 M9/
kg
Methanol 67-56-1 dermal LD50 17.100 Kanin- - ECHA
M9/kg chen

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Ist nicht als hautatzend/-reizend einzustufen.
Schwere Augenschadigung/Augenreizung

Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
Sensibilisierung der Haut

Einstufung konnte nicht vorgenommen werden wegen:
Fehlende, nicht schltssige oder schlissige, aber fir die Einstufung nicht ausreichende Daten.
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Sensibilisierung der Atemwege

Einstufung konnte nicht vorgenommen werden wegen:
Fehlende, nicht schltssige oder schlUssige, aber fir die Einstufung nicht ausreichende Daten.

Keimzellmutagenitat

Einstufung konnte nicht vorgenommen werden wegen:
Fehlende, nicht schltssige oder schlissige, aber fiir die Einstufung nicht ausreichende Daten.

Karzinogenitét

Einstufung konnte nicht vorgenommen werden wegen:
Fehlende, nicht schllssige oder schliissige, aber fur die Einstufung nicht ausreichende Daten.

Reproduktionstoxizitat

Einstufung konnte nicht vorgenommen werden wegen:
Fehlende, nicht schltssige oder schlissige, aber fir die Einstufung nicht ausreichende Daten.

Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei einmaliger Exposition

Einstufung konnte nicht vorgenommen werden wegen:
Fehlende, nicht schliissige oder schllssige, aber fur die Einstufung nicht ausreichende Daten.

Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei wiederholter Exposition

Einstufung konnte nicht vorgenommen werden wegen:
Fehlende, nicht schltssige oder schlissige, aber fir die Einstufung nicht ausreichende Daten.

Aspirationsgefahr

Ist nicht als aspirationsgefahrlich einzustufen.

Endokriner Disruptor mit Wirkung auf die menschliche Gesundheit

Ist nicht als endokriner Disruptor mit Wirkung auf die menschliche Gesundheit eingestuft.

11.2  Angaben liber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften
Nicht gelistet.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

(Akute) aquatische Toxizitat

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

(Akute) aquatische Toxizitat von Bestandteilen

Stoffname CAS-Nr. Endpunkt Exposi- Wert Spezies Methode Quelle
tions-
dauer
Methanol 67-56-1 LC50 96 h 15.400 M9/, | blauer Sonnen- | EPA-660/3- | ECHA Chem
barsch (Lepo- 75-009
mis macrochi-
rus)
Methanol 67-56-1 EC50 96 h 12.700 M9/, | blauer Sonnen- | EPA-660/3- | ECHA Chem
barsch (Lepo- 75-009
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Stoffname CAS-Nr. Endpunkt Exposi- Wert Spezies Methode Quelle
tions-
dauer
mis macrochi-
rus)
Methanol 67-56-1 EC50 96 h 18.260 M9y, Daphnia ma- OECD Gui- | ECHA Chem
gna deline 202
Methanol 67-56-1 ErC50 96 h ~22.000 M9/ | Alge (Raphido- | OECD Gui- ECHA
| celis subcapita- | deline 201
ta)

(Chronische) aquatische Toxizitét

Es liegen keine Daten vor.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Biologische Abbaubarkeit

Es liegen keine Daten vor.

Abbaubarkeit von Bestandteilen

Stoffname CAS-Nr. Prozess Abbaurate Methode Quelle
Methanol 67-56-1 Sauerstoffver- 95 % 20d - ECHA
brauch
Persistenz

Es liegen keine Daten vor.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulationspotenzial von Bestandteilen

Stoffname

Methanol 67-56-1 <10 -0,77

12.4 Mobilitat im Boden

Fehlende, nicht schltssige oder schlissige, aber fir die Einstufung nicht ausreichende Daten.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Nach den Ergebnissen seiner Bewertung ist dieser Stoff weder ein PBT- noch ein vPvB-Stoff.
12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften

Ist nicht als endokriner Disruptor mit Wirkung auf die Umwelt eingestuft.
12.7  Andere schadliche Wirkungen
Ergebnisse der PMT- und vPvM-Beurteilung
Nach den Ergebnissen seiner Bewertung ist dieser Stoff weder ein PMT- noch ein vPvM-Stoff.

Anmerkungen
Wassergefahrdungsklasse, WGK: 2.
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Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

131 Verfahren der Abfallbehandlung

Dieses Produkt und sein Behalter sind als gefahrlicher Abfall zu entsorgen.
Fir die Entsorgung Uber Abwasser relevante Angaben

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Abfallbehandlung von Behéltern/Verpackungen

Vollstandig entleerte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefuhrt werden.
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

Anmerkungen

Bitte beachten Sie die einschlagigen nationalen oder regionalen Bestimmungen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer unterliegt nicht den Transportvorschriften
14.2 OrdnungsgemadfRe UN-Versandbezeichnung -
14.3  Transportgefahrenklassen -
14.4 Verpackungsgruppe -
14.5 Umweltgefahren -

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den -
Verwender

14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg -
gemafR IMO-Instrumenten

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Einschldgige Bestimmungen der Europaischen Union (EU)

Beschrankungen gemaf3 REACH, Anhang XVII

Name It. Verzeichnis CAS-Nr. Beschrankung
Methanol Methanol 67-56-1 R69
Methanol dieses Produkt erfullt die Kriterien fur - R3

die Einstufung gemaR der Verordnung
Nr. 1272/2008/EG

Methanol entztndbar / selbstentziindlich (pyro- - R40
phor)
Methanol Stoffe in Tatowierfarben und Perma- - R75
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Name It. Verzeichnis CAS-Nr. Beschrankung

nent Make-up

Legende

R3

R40

R69

1. Diirfen nicht verwendet werden

- in Dekorationsgegenstanden, die zur Erzeugung von Licht- oder Farbeffekten (durch Phasenwechsel), z.B. in
Stimmungslampen und Aschenbechern, bestimmt sind;

- in Scherzspielen;

- in Spielen fur einen oder mehrere Teilnehmer oder in Erzeugnissen, die zur Verwendung als solche, auch zur
Dekoration, bestimmt sind.

2. Erzeugnisse, die die Anforderungen von Absatz 1 nicht erfullen, dirfen nicht in Verkehr gebracht werden.

3. Diirfen nicht in Verkehr gebracht werden, wenn sie einen Farbstoff — auBer aus steuerlichen Grinden —
und/oder ein Parfiim enthalten, sofern

— sie als fUr die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmter Brennstoff in dekorativen Ollampen verwendet
werden kénnen und

— deren Aspiration als gefahrlich eingestuft ist und die mit H304 gekennzeichnet sind.

4. Fur die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmte dekorative Ollampen diirfen nicht in Verkehr gebracht
werden, es sei denn, sie erfillen die vom Europaischen Komitee fir Normung (CEN) verabschiedete europdische
Norm fir dekorative Ollampen (EN 14059).

5. Unbeschadet der Durchfihrung anderer Unionsbestimmungen Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Ver-
packung von Stoffen und Gemischen stellen die Lieferanten vor dem Inverkehrbringen sicher, dass folgende An-
forderungen erfullt sind:

a) Mit H304 gekennzeichnete und fir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmte Lampendle tragen gut
sichtbar, leserlich und unverwischbar folgende Aufschriften: ,Mit dieser Flissigkeit gefiillte Lampen sind fir Kin-
der unzuganglich aufzubewahren’; sowie ab dem 1. Dezember 2010: ,Bereits ein kleiner Schluck Lampendl —
oder auch nur das Saugen an einem Lampendocht — kann zu einer lebensbedrohlichen Schadigung der Lunge
fihren’;

b) flissige Grillanziinder, die mit H304 gekennzeichnet und fiir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmt
sind, tragen ab dem 1. Dezember 2010 leserlich und unverwischbar folgende Aufschriften: ,Bereits ein kleiner
Schluck flussiger Grillanziinder kann zu einer lebensbedrohlichen Schadigung der Lunge fihren’;

) Mit H304 gekennzeichnete und firr die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmte Lampenéle und Grillan-
zinder werden ab dem 1. Dezember 2010 in schwarzen undurchsichtigen Behaltern mit hochstens 1 Liter Fill-
menge abgepackt.

1. Durfen weder als Stoff noch als Gemisch in Aerosolpackungen verwendet werden, die dazu bestimmt sind, fr
Unterhaltungs- und Dekorationszwecke an die breite Offentlichkeit abgegeben zu werden, wie z. B. fiir

- Dekorationen mit metallischen Glanzeffekten, insbesondere fur Festlichkeiten,

- kUinstlichen Schnee und Reif,

- unanstandige Gerausche,

- Luftschlangen,

- Scherzexkremente,

- Horntdne fir Vergnliigungen,

- Schaume und Flocken zu Dekorationszwecken,

- kUnstliche Spinnweben,

- Stinkbomben.

2. Unbeschadet der Anwendung sonstiger gemeinschaftlicher Vorschriften auf dem Gebiet der Einstufung, Ver-
packung und Etikettierung von Stoffen muss der Lieferant vor dem Inverkehrbringen gewahrleisten, dass die
Verpackung der oben genannten Aerosolpackungen gut sichtbar, leserlich und unverwischbar mit folgender Auf-
schrift versehen ist:

.Nur fir gewerbliche Anwender”.

3. Abweichend davon gelten die Absatze 1 und 2 nicht fir die in Artikel 8 Absatz 1 a der Richtlinie 75/324/EWG
des Rates (2) genannten Aerosolpackungen.

4. Diein Absatz 1 und 2 genannten Aerosolpackungen dirfen nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie den
dort aufgefihrten Anforderungen entsprechen.

Darf nach dem 9. Mai 2019 nicht in Scheibenwaschflissigkeiten oder Scheibenfrostschutzmitteln in einer Kon-
zentration von 0,6 Gew.-% oder mehr fir die allgemeine Offentlichkeit in den Verkehr gebracht werden.
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R75 1. Dirfen nicht in Gemischen zur Verwendung fur Tatowierungszwecke in Verkehr gebracht werden, und Gemi-

sche, die solche Stoffe enthalten, diirfen nach dem 4. Januar 2022 nicht fir Tatowierungszwecke verwendet wer-
den, wenn der fragliche Stoff oder die fraglichen Stoffe unter folgenden Umstanden vorhanden sind:

a) bei Stoffen, die in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als karzinogene Stoffe der Kategorie 1A,
1B oder 2 oder als keimzellmutagene Stoffe der Kategorie 1A, 1B oder 2 eingestuft sind, wenn die Konzentration
des Stoffs im Gemisch mindestens 0,00005 Gewichtsprozent betragt;

b) bei Stoffen, die in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als reproduktionstoxische Stoffe der Ka-
tegorie 1A, 1B oder 2 eingestuft sind, wenn die Konzentration des Stoffs im Gemisch mindestens 0,001 Ge-
wichtsprozent betragt;

) bei Stoffen, die in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als hautsensibilisierend der Kategorie 1,
1A oder 1B eingestuft sind, wenn die Konzentration des Stoffs im Gemisch mindestens 0,001 Gewichtsprozent
betragt;

d) bei Stoffen, die in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als hautatzende Stoffe der Kategorie
1A, 1B oder 1C, als hautreizende Stoffe der Kategorie 2, als schwer augenschadigende Stoffe der Kategorie 1
oder als augenreizende Stoffe der Kategorie 2 eingestuft sind, wenn die Konzentration des Stoffs im Gemisch

i) bei einer Verwendung ausschliel3lich als pH-Regulator mindestens 0,1 Gewichtsprozent und

ii) in allen anderen Fallen mindestens 0,01 Gewichtsprozent betragt;

e) bei Stoffen, die in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 (*1) aufgefihrt sind, wenn die Konzentration
des Stoffs im Gemisch mindestens 0,00005 Gewichtsprozent betragt;

f) bei Stoffen, fur die in der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 Anhang IV Spalte g (Art des Mittels, Kdrperteile) der
Tabelle mindestens eine der folgenden Bedingungen angegeben ist:

i) ,abzuspulende Mittel’,

ii) ,Nicht in Mitteln verwenden, die auf Schleimhaute aufgetragen werden’,

i) ,Nicht in Augenmitteln verwenden’, wenn die Konzentration des Stoffs im Gemisch mindestens 0,00005 Ge-
wichtsprozent betragt;

g) bei Stoffen, fir die in der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 Anhang IV Spalte h (Héchstkonzentration in der ge-
brauchsfertigen Zubereitung) oder Spalte i (Sonstige) der Tabelle eine Bedingung angegeben ist, wenn der Stoff
in einer Konzentration oder auf eine sonstige Weise im Gemisch vorhanden ist, die nicht der in der betreffenden
Spalte angegebenen Bedingung entspricht;

h) bei Stoffen, die in der Anlage 13 dieses Anhangs aufgefuhrt sind, wenn der Stoff im Gemisch in mindestens
der Konzentration vorhanden ist, die in der genannten Anlage fir diesen Stoff als Grenzwert festgelegt ist.

2. Fur die Zwecke dieses Eintrags bedeutet die Verwendung eines Gemisches ,fur Tatowierungszwecke’ das Inji-
zieren oder Einbringen des Gemisches in die Haut, die Schleimhaut oder den Augapfel eines Menschen mittels
eines beliebigen Verfahrens (einschlieBlich Verfahren, die gemeinhin als Permanent-Make-up, kosmetisches Ta-
towieren, Mikroblading und Mikropigmentierung bezeichnet werden), mit dem Ziel, eine Markierung oder ein
Motiv auf dem Kérper der Person zu erzeugen.

3. Treffen auf einen in Anlage 13 nicht aufgeflihrten Stoff mehrere der in Absatz 1 Buchstaben a bis g genannten
Punkte zu, gilt fur diesen Stoff der strengste Konzentrationsgrenzwert, der unter den betreffenden Buchstaben
festgelegt ist. Trifft auf einen in Anlage 13 aufgefuhrten Stoff auch mindestens einer der in Absatz 1 Buchstaben
a bis g genannten Punkte zu, gilt fir diesen Stoff der in Absatz 1 Buchstabe h festgelegte Konzentrationsgrenz-
wert.

4. Abweichend davon gilt Absatz 1 bis zum 4. Januar 2023 nicht fur folgende Stoffe:

a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, EC-Nr. 205-685-1, CAS-Nr. 147-14-8);

b) Pigment Green 7 (CI 74260, EG-Nr. 215-524-7, CAS-Nr. 1328-53-6).

5. Wird Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nach dem 4. Januar 2021 durch Einstufung oder
Neueinstufung eines Stoffs so geandert, dass der Stoff damit unter Absatz 1 Buchstabe a, b, c oder d dieses Ein-
trags fallt oder er unter einen anderen dieser Buchstaben fallt als vorher, und liegt der Geltungsbeginn dieser er-
sten Einstufung oder Neueinstufung nach dem je nach Lage des Falls in Absatz 1 oder Absatz 4 dieses Eintrags
genannten Datum, wird diese Anderung fiir die Zwecke der Anwendung dieses Eintrags auf den betreffenden
Stoff so behandelt, als wiirde sie am Geltungsbeginn der Ersteinstufung oder der Neueinstufung wirksam.

6. Wird Anhang II oder Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 nach dem 4. Januar 2021 durch Aufnahme
eines Stoffs oder durch Anderung des Eintrags zum betreffenden Stoff so gedndert, dass der Stoff unter Absatz 1
Buchstabe e, f oder g dieses Eintrags fallt oder er dann unter einen anderen dieser Buchstaben fallt als vorher,
und wird die Anderung nach dem je nach Lage des Falls in Absatz 1 oder Absatz 4 dieses Eintrags genannten Da-
tum wirksam, wird diese Anderung fiir die Zwecke der Anwendung dieses Eintrags auf den betreffenden Stoff so
behandelt, als wiirde sie 18 Monate nach Inkrafttreten des Rechtsakts wirksam, durch den die Anderung vorge-
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Legende

nommen wurde.

7. Lieferanten, die ein Gemisch zur Verwendung fir Tatowierungszwecke in Verkehr bringen, stellen sicher, dass
es nach dem 4. Januar 2022 mit einer Kennzeichnung versehen ist, die folgende Informationen enthalt:

a) die Angabe ,Gemisch zur Verwendung in Tatowierungen oder Permanent-Make-up’;

b) eine Referenznummer zur eindeutigen Identifizierung der Charge;

c) das Verzeichnis der Bestandteile entsprechend der im Glossar der gemeinsamen Bezeichnungen von Bestand-
teilen nach Artikel 33 der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 eingeflihrten Nomenklatur oder, falls keine gemeinsa-
me Bestandteilsbezeichnung vorhanden ist, die IUPAC-Bezeichnung. Falls keine gemeinsame Bestandteilsbe-
zeichnung und keine IUPAC-Bezeichnung vorhanden ist, die CAS- und EG-Nummer. Die Bestandteile sind in ab-
steigender Reihenfolge nach Gewicht oder Volumen der Bestandteile zum Zeitpunkt der Formulierung aufzufuh-
ren. ,Bestandteil’ bezeichnet jeden Stoff, der wahrend der Formulierung hinzugeftigt wurde und in dem Gemisch
zur Verwendung fir Tatowierungszwecke vorhanden ist. Verunreinigungen gelten nicht als Bestandteile. Muss
die Bezeichnung eines als Bestandteil im Sinne dieses Eintrags verwendeten Stoffs nach der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 bereits auf dem Etikett angegeben werden, muss dieser Bestandteil nicht gemaR der vorliegenden
Verordnung ausgewiesen werden;

d) den zusatzlichen Hinweis ,pH-Regulator” fir Stoffe, auf die Absatz 1 Buchstabe d Ziffer i zutrifft;

e) den Hinweis ,Enthalt Nickel. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.’, wenn das Gemisch Nickel unterhalb
des Konzentrationsgrenzwertes nach Anlage 13 enthalt;

f) den Hinweis ,Enthalt Chrom (VI). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.’, wenn das Gemisch Chrom (VI) un-
terhalb des Konzentrationsgrenzwertes nach Anlage 13 enthalt;

g) Sicherheitshinweise fur die Verwendung, soweit sie nicht bereits nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 auf
dem Etikett angegeben werden mussen. Die Informationen mussen deutlich sichtbar, gut lesbar und dauerhaft
angebracht sein. Die Informationen muissen in den Amtssprachen der Mitgliedstaaten, in denen das Gemisch in
Verkehr gebracht wird, verfasst sein, sofern die betroffenen Mitgliedstaaten nicht etwas anderes bestimmen.
Falls dies aufgrund der GroRRe der Verpackung erforderlich ist, sind die in Unterabsatz 1 auBer Buchstabe a ge-
nannten Angaben stattdessen in die Gebrauchsanweisung aufzunehmen.

Vor der Verwendung eines Gemisches zu Tatowierungszwecken hat die Person, die das Gemisch verwendet, der
Person, die sich dem Verfahren unterzieht, die gemalR3 diesem Absatz auf der Verpackung oder in der Gebrauchs-
anweisung vermerkten Informationen zur Verfligung zu stellen.

8. Gemische, die nicht die Angabe ,Gemisch zur Verwendung in Tatowierungen oder Permanent-Make-up’ tra-
gen, dirfen nicht zu Tatowierungszwecken verwendet werden.

9. Dieser Eintrag gilt nicht fir Stoffe, die bei einer Temperatur von 20 °C und einem Druck von 101,3 kPa gasfor-
mig sind oder bei einer Temperatur von 50 °C einen Dampfdruck tber 300 kPa erzeugen, mit Ausnahme von For-
maldehyd (CAS-Nr. 50-00-0, EG-Nr. 200-001-8).

10. Dieser Eintrag gilt nicht fir das Inverkehrbringen eines Gemisches zur Verwendung fur Tétowierungszwecke
oder fur die Verwendung eines Gemisches fur Tatowierungszwecke, wenn es ausschlieBlich als Medizinprodukt
oder Zubehor eines Medizinprodukts im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 in Verkehr gebracht oder aus-
schlieBlich als Medizinprodukt oder Zubehor eines Medizinprodukts im selben Sinne verwendet wird. Wenn das
Gemisch moglicherweise nicht ausschlief3lich als Medizinprodukt oder Zubehor eines Medizinprodukts in Ver-
kehr gebracht oder verwendet wird, gelten die Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 und die der vorlie-
genden Verordnung kumulativ.

Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC -
Kandidatenliste

Nicht gelistet.

Seveso Richtlinie

Nicht zugeordnet.

Richtlinie zur Beschréankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro-
und Elektronikgeraten (RoHS)

Nicht gelistet.

Verordnung tiber die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen fir
Explosivstoffe
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15.2

Nicht gelistet.

Verordnung betreffend Drogenausgangsstoffe
Nicht gelistet.

Verordnung uber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fihren (ODS)
Nicht gelistet.

Verordnung uber die Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien (PIC)
Nicht gelistet.

Verordnung Uber persistente organische Schadstoffe (POP)
Nicht gelistet.

Nationale Vorschriften (Deutschland)
Verordnung tiber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV)

Wassergefahrdungsklasse (WGK) 2

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Deutschland)

Stoffgruppe Klasse Konz. Massen- Massenkon-  Hinweis
strom zentration
5.2.1 Gesamtstaub - >25 0,2 %9y}, 20 M9/ 2)
Gew.-%
Hinweis

2) auch bei Einhaltung oder Unterschreitung eines Massenstroms von 0,20 kg/h darf im Abgas die Massenkonzentra-
tion 0,15 g/m?3 nicht Uberschritten werden. Bei Emissionsquellen, die den Massenstrom 0,40 kg/h tberschreiten,
darf im Abgas die Massenkonzentration 10 mg/m3 nicht Uberschritten werden

Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behéltern (TRGS 510) (Deutschland)

Lagerklasse (LGK) 11

(brennbare Feststoffe)
Chemikalien-Verbotsverordnung - ChemVerbotsV
nicht gelistet

Sonstige Angaben

Beschaftigungsbeschrankungen fiir Jugendliche nach § 22 JArbSchG beachten.
Beschéftigungsbeschrankungen fir Matter nach 8811 und 12 MuSchG beachten!

Stoffsicherheitsbeurteilung

Fir diesen Stoff wurde vom Lieferanten keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vorgenommene Anderungen (iiberarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)

Hinweis auf Anderungen: Abschnitt 2, 3, 8, 15
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Abkiirzungen und Akronyme

Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen
2006/15/EG Richtlinie der Kommission zur Festlegung einer zweiten Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in
Durchfiihrung der Richtlinie 98/24/EG des Rates und zur Anderung der Richtlinien 91/322/EWG und
2000/39/EG
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navi-
gation intérieures (Européaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher
Guter auf Binnenwasserstral3en)
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Ubereinkommen
Uber die internationale Beférderung gefahrlicher Guter auf der Straf3e)
AGW Arbeitsplatzgrenzwert
ATE Acute Toxicity Estimate (Schatzwert akuter Toxizitat)
BCF Bioconcentration factor (Biokonzentrationsfaktor)
CAS Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigem
SchlUssel, der CAS Registry Number)
CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification,
Labelling and Packaging) von Stoffen und Gemischen
DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft MAK-und BAT-Werte-Liste, Senatskommission zur Prufung ge-
sundheitsschadlicher Arbeitsstoffe, Wiley-VCH, Weinheim
DGR Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk fir den Transport geféhrlicher Gu-
ter, siehe IATA/DGR
DNEL Derived No-Effect Level (abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintrdchtigung)
EC50 Effective Concentration 50 % (Wirksame Konzentration 50 %). Die EC50 entspricht der Konzentration
eines gepriften Stoffes, die eine Wirkung (z.B. auf das Wachstum) in einem gegebenen Zeitraum um
50 % andert
EG-Nr. Das EG-Verzeichnis (EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die Quelle fur die siebenstellige EC-
Nummer als Kennzahl fir Stoffe in der EU (Europaische Union)
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europaisches Verzeichnis der auf
dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europadische Liste der angemeldeten chemischen
Stoffe)
ErC50 = EC50: bei diesem Verfahren diejenige Konzentration der Priifsubstanz, die im Vergleich zur Kon-
trolle zu einer 50 %igen Abnahme entweder des Wachstums (EbC50) oder der Wachstumsrate
(ErC50) fuhrt
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes
System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien", das die Vereinten Nationen entwickelt
haben
IATA International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fir den Transport ge-
fahrlicher Guter im Luftverkehr)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code fur die Beférderung gefahrli-
cher Guter mit Seeschiffen)
IOELV Arbeitsplatz-Richtgrenzwert
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Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen
Kzw Kurzzeitwert
LC50 Lethal Concentration 50 % (Letale Konzentration 50 %): LC50 ist die Konzentration eines gepruften
Stoffes, die in einem vorgegebenen Zeitraum zu einer Letalitat von 50 % fuhrt
LD50 Lethal Dose 50 % (Letale Dosis 50 %): LD50 ist die Dosis eines gepruften Stoffes, die in einem vorge-
gebenen Zeitraum zu einer Letalitat von 50 % fuhrt
LGK Lagerklasse gemaR TRGS 510, Deutschland
log KOW n-Octanol/Wasser
M-Faktor Ein Multiplikationsfaktor. Er wird auf die Konzentration eines als akut gewdssergefahrdend, Katego-
rie 1, oder als chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 1, eingestuften Stoffes angewandt und wird
verwendet, damit anhand der Summierungsmethode die Einstufung eines Gemisches, in dem der
Stoff vorhanden ist, vorgenommen werden kann
NLP No-Longer Polymer (nicht-langer-Polymer)
PBT Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch
ppm Parts per million (Teile pro Million)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zu-
lassung und Beschrankung chemischer Stoffe)
RID Reglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ord-
nung fur die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Guter)
SMW Schichtmittelwert
SVHC Substance of Very High Concern (besonders besorgniserregender Stoff)
TRGS Technische Regeln fur Gefahrstoffe (Deutschland)
TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)
TRGS 903 Biologische Grenzwerte (TRGS 903)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)

Wichtige Literatur und Datenquellen

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification,
Labelling and Packaging) von Stoffen und Gemischen, Fassung 2023/707/EU.

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geandert mit 2020/878/EU

Beforderung gefahrlicher GUter auf Stral3e, Schiene oder Binnenwasserstra3en (ADR/RID/ADN).
Internationaler Code fur die Beférderung gefahrlicher Guter mit Seeschiffen (IMDG).

Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fur den Transport gefahrli-
cher Guter im Luftverkehr).

Liste der einschlédgigen Satze (Code und Wortlaut wie in Abschnitt 2 und 3 angegeben)
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H319

Verursacht schwere Augenreizung.

H332

Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
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Zustandig fir das Sicherheitsdatenblatt
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47829 Krefeld E-Mail: info@csb-compliance.com
Deutschland Webseite: www.csb-compliance.com
Haftungsausschluss

Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwartigen Kenntnisstand.
Dieses SDB wurde ausschlieBlich fur dieses Produkt zusammengestellt und ist ausschlieBlich fur dieses

vorgesehen.

Deutschland: de Seite: 20/ 20



	 - ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
	1.1 Produktidentifikator
	Bezeichnung des Stoffs
	Handelsname
	
	Registrierungsnummer (REACH)

	CAS-Nummer

	1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
	Relevante identifizierte Verwendungen

	1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
	E-Mail (sachkundige Person)

	1.4 Notrufnummer
	Notfallinformationen
	


	 - ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
	2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
	Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
	

	

	2.2 Kennzeichnungselemente
	Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
	Signalwort
	Piktogramme
	
	
	Zusätzliche Kennzeichnungsvorschriften


	2.3 Sonstige Gefahren
	Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
	Endokrinschädliche Eigenschaften


	 - ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
	3.1 Stoffe
	Stoffname
	Identifikatoren
	CAS-Nr.

	Reinheit
	
	Konzentrationsgrenze, M-Faktor, ATE


	 - ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
	4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
	Allgemeine Anmerkungen
	Nach Inhalation
	Nach Kontakt mit der Haut
	Nach Berührung mit den Augen
	Nach Aufnahme durch Verschlucken
	Hinweise für den Arzt

	4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
	4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

	 - ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
	5.1 Löschmittel
	Geeignete Löschmittel
	Ungeeignete Löschmittel

	5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
	Gefährliche Verbrennungsprodukte

	5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
	Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung


	 - ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
	6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
	Nicht für Notfälle geschultes Personal
	Einsatzkräfte

	6.2 Umweltschutzmaßnahmen
	6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
	Hinweise wie verschüttete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden können
	Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschütten erfolgen kann
	Weitere Angaben betreffend Verschütten und Freisetzung

	6.4 Verweis auf andere Abschnitte

	 - ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
	7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
	
	Maßnahmen zur Verhinderung von Bränden sowie von Aerosol- und Staubbildung
	Spezifische Hinweise/Angaben

	Handhabung von unverträglichen Stoffen und Gemischen
	Maßnahmen zum Schutz der Umwelt

	Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

	7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
	
	Explosionsfähige Atmosphären
	Durch Entzündbarkeit bedingte Gefahren
	Unverträgliche Stoffe oder Gemische

	
	Gegen äußere Einwirkungen schützen, wie

	Beachtung von sonstigen Informationen
	Anforderungen an die Belüftung
	Spezielle Anforderungen an Lagerräume oder -behälter
	Geeignete Verpackung


	7.3 Spezifische Endanwendungen

	 - ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen
	8.1 Zu überwachende Parameter
	
	
	

	
	Für die menschliche Gesundheit maßgebliche Werte Relevante DNEL von Bestandteilen der Mischung


	8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
	Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
	Individuelle Schutzmaßnahmen (persönliche Schutzausrüstung)
	Augen-/Gesichtsschutz
	
	Handschutz
	


	Körperschutz
	Atemschutz

	Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition


	 - ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
	9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
	Aggregatzustand
	Farbe
	Geruch
	Schmelzpunkt/Gefrierpunkt
	Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich
	Entzündbarkeit
	Untere und obere Explosionsgrenze
	Flammpunkt
	Zündtemperatur
	Zersetzungstemperatur
	pH-Wert
	Viskosität
	Löslichkeit(en)
	Wasserlöslichkeit

	
	Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)

	
	Dampfdruck

	Dichte und/oder relative Dichte
	Dichte
	Relative Dampfdichte
	Schüttdichte

	 
	Partikeleigenschaften


	9.2 Sonstige Angaben
	Angaben über physikalische Gefahrenklassen
	Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen


	 - ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
	10.1 Reaktivität
	10.2 Chemische Stabilität
	10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
	10.4 Zu vermeidende Bedingungen
	10.5 Unverträgliche Materialien
	10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

	 - ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
	11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
	Soweit nichts anderes angegeben ist, basiert die Einstufung auf:
	Einstufung gemäß GHS (1272/2008/EG, CLP)
	Akute Toxizität
	Akute Toxizität von Bestandteilen Akute Toxizität von Bestandteilen der Mischung

	Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
	Schwere Augenschädigung/Augenreizung
	Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
Sensibilisierung der Haut
	
Sensibilisierung der Atemwege
	Keimzellmutagenität
	Karzinogenität
	Reproduktionstoxizität
	
	Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
	Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

	Aspirationsgefahr
	Endokriner Disruptor mit Wirkung auf die menschliche Gesundheit


	11.2 Angaben über sonstige Gefahren
	Endokrinschädliche Eigenschaften


	 - ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
	12.1 Toxizität
	(Akute) aquatische Toxizität
	(Akute) aquatische Toxizität von Bestandteilen

	(Chronische) aquatische Toxizität

	12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
	Biologische Abbaubarkeit
	Abbaubarkeit von Bestandteilen
	Persistenz

	12.3 Bioakkumulationspotenzial
	Bioakkumulationspotenzial von Bestandteilen

	12.4 Mobilität im Boden
	12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
	12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften
	12.7 Andere schädliche Wirkungen
	Ergebnisse der PMT- und vPvM-Beurteilung

	Anmerkungen

	 - ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
	13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
	Für die Entsorgung über Abwasser relevante Angaben
	Abfallbehandlung von Behältern/Verpackungen

	Anmerkungen

	 - ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
	14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
	14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
	14.3 Transportgefahrenklassen
	14.4 Verpackungsgruppe
	14.5 Umweltgefahren
	14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
	14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

	 - ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
	15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
	Einschlägige Bestimmungen der Europäischen Union (EU)
	Beschränkungen gemäß REACH, Anhang XVII
	Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste
	Seveso Richtlinie
	Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)
	Verordnung über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe
	Verordnung betreffend Drogenausgangsstoffe
	Verordnung über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen (ODS)
	Verordnung über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien (PIC)
	Verordnung über persistente organische Schadstoffe (POP)

	Nationale Vorschriften (Deutschland)
	Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)
	Wassergefährdungsklasse (WGK)

	Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Deutschland)
	Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern (TRGS 510) (Deutschland)
	Lagerklasse (LGK)

	Chemikalien-Verbotsverordnung - ChemVerbotsV

	Sonstige Angaben

	15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

	 - ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
	Vorgenommene Änderungen (überarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)
	Abkürzungen und Akronyme
	Wichtige Literatur und Datenquellen
	
	

	Liste der einschlägigen Sätze (Code und Wortlaut wie in Abschnitt 2 und 3 angegeben)
	
	Zuständig für das Sicherheitsdatenblatt

	Haftungsausschluss


